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Gemeinde Schwerzenbach
Auflrebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien
an der Bahnhorfstrasse (Route 7101,
Parzellen Kat.-Nrn. {{56 bis 108{
(Wiedererwägung)

Mit Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion Nr. 5202 vom 2. August 2010 (VD Nr.
520212010) wurde die Verkehrsbaulinie RRB Nr. 462211958 entlang der Dorf- und der.

Bahn hofstrasse, Absch nitt G reifenseestrasse bis G renze Volketswil in Schwezen bach
aufgehoben und neu festgesetä. Mit 6 m Abstand von der Verkehrsanlage sollte sie die
Strasse samt Vorgartengebiet sichern. Die Baulinie tangiert die bestehenden Bauten Vers.
Nrn.: 76 und 116 auf den Pazellen Kat. Nrn.: 1081 und 1156. Hiergegen wändten sich die
Grundeigentümer der betroffenen Grundstücke fristgerecht mittels Rekurs an den Regier-
ungsrat des Kantons Zürich mit dem Antrag, die festgesetzte Verkehrsbaulinie im Bereich
dieser Grundstücke sei au2uheben und am Ort der bisherigen Baulinie RRB Nr. 462211958
neu festzusetzen (Nr. 76712011). Aufgrund weiterer, thematisch ähnlichen Rechtsmittelver-
fahren wurde das Verfahren am 6. Juli 201't sistiert. Die Sistierung wurde infolge neuer
Ausbaupläne für diesen Strassenabschnitt bis heute aufrechterhalten.

Das Amt für Verkehr und das kantonale Tiefbauamt haben in den letzten Jahren ein Aus-
bauprojekt für die Bahnhofstrasse erarbeitet. Obwohl das Projekt erst im Jahr 2021 fest-
gesetzt werden soll, steht bereits fest, dass es infolge der topographischen Verhältnisse
innerhalb des bisherigen Baulinienbereiches realisiert wird. Ein Eingriff in die bestehende
Bausubstanz ist daher nicht notwendig. Die festgesetzte Baulinie VD Nr. 520212010 ennreist
sich deshalb als überdimensioniert und somit unverhältnismässig. Sie kann im Bereich der
Pazellen Kat. Nrn. 1081, 1157 und 1 156 angepasst werden.

Die VD Nr. 520212010 ist folglich teilweise in Wiedereruvägung zu ziehen. Mit vorliegender
Verfügung wird eine neue Verkehrsbaulinie entlang der Bahnhofstrasse festgesetzt. lhr
Verlauf entspricht weitgehend dem Verlauf der alten Baulinie RRB Nr. 462211958. Eine
untergeordnete Anpassung beim Grundstück Kat. Nr. 1 156 ist erforderlich, um die neue
Baulinie an die bestehende Baulinie VD Nr. 520412010 anschliessen zu können.

Nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung kann die Sistierung des Rekursverfahrens
Nr.76712011 aufgehoben und das Rekursverfahren als erledigt abgeschrieben werden.



Volkswirtschaft sdirektion
2t3

..\,:1

il.

Die Volkswirtschaftsdirektion yerfügt:

ln teilweiser Wiedererwägung der Festsetzung VD Nr. 5202 vom 2. August 2010 wird
auf der nördlichen Seite der Bahnhofstrasse (Route 710), im Bereich der Parzellen
Kat. Nrn. 1156,1157 und 1081, die Verkehrsbaulinie RRB Nr.462211958
aufgehoben und gemäss dem bei den Akten liegenden Plan neu festgesetzt.

Der Gemeinderat von Schwezenbach wird eingeladen,
a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechtzeitig urid unter Hinweis auf die Rekursmöglich-

keit gemäss Ziffer lll im kantonalen Amtsblatt sowie im amtlichen Publikationsorgan
der Gemeinde Schwezenbach wie folgt bekannt zu machen:
'Die Volkswirtschaftsdirektion hat in teilweiserWiedererwägung der Festsetzung
VD Nr. 5202vom 2. August 2010 mit Verfügung Nr. ................ vom ................ auf
der nördlichen Seite der Bahnhofstrasse (Route 710) in der Gemeinde
Schwezenbach, Pazellen Kat. Nrn. 1156, 1157 und 10181, die Verkehrsbaulinie
RRB Nr. 462211958 aufgehoben und neu festgesetzt. Der Plan liegt vom
bis ................ im .......... zur Einsichtnahme auf. lnnerhalb der genannten

Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in

ihren schutzwürdigen lnteressen berührte Personen, Gemeinden sowie andere
Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die
Verkehrsbaulinienvorlage beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach,
8090 Zürich, schriftlich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift einen Antrag und
dessen Begründung enthalten muss;

b) den betroffenen Grundeigentümern überdies unter Beachtung von S 6 PBG durch
eingeschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die Rekursmög-
lichkeit hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;
d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten einqeschrieben (Originalplan) der

Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Postfach,
8090 Zürich, zuzustellen;

e) dem Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, die lnserate- und Portospesen
sowie den erforderlichen administrativen Aufwand in Rechnung zu stellen.

lil lnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigen-
tümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen lnteressen berührte Personen, Ge-
meinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen

die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach,
8090 Zürich, schriftlich Rekurs erheben. Die Rekursschrift muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten.



Volkrwirtschaftrditektion
3t3

IV Mitteilung an:
e Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Original für sich
. Gemeinderat Schwezenbach, Gemeindeverwaltung, Bahnhofstrasse 16,

8603 Schwerzenbach (Verfügungskopie + Plan, Planauflage)
. Gossweiler lngenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach

(Verfügungskopie + Plan, Nachführung Öneg)
und nach Abschluss der Planauflage Kopien zum Versand durch BaS an:
e Gemeinderat Schwezenbach, Gemeindeverwaltung, Bahnhofstrasse 16,

8603 Schwerzenbach (vollständiges Dossier)
. Gossweiler lngenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach

(Rechtskraftbescheinigung, Nachführung Önee;
. Planverwaltung des Kantons Zürich (vollständiges Dossier)
r Staatskanzleides Kantons Zürich, Rekursabteilung, in Geschäft Nr.76712011
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Rubrik: Raumplanung
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH 15.01.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 1 5.01 .2024
Meldungsnummer: RP-2H02-0000000882

Publizierende Stelle
Gemeinde Schwerzenbach, Bahnhofstrasse 1 6, 8603 Schwerzenbach

Aufhebung und Neufestsetzung von
Verkehrsbaulinien an der Bahnhofstrasse (Route
7 1Ol, Öffentliche Planauflage, Öffentliche Auflage
Betrifft : 8603 Schwerzenbach

Angaben zur Nutzungsplanung /Sondernntzungsplanung:
Die Volkswirtschaftsdirektion hat in teilweiser Wiedereruvägung der Festsetzung VD Nr
5202 vom 2. August 2010 mit Verfügung Nr. 6021 vom 23. Dezember 2020 auf der
nördlichen Seite der Bahnhofstrasse (Route 710) in der Gemeinde Schwerzenbach,
Parzellen Kat.-Nrn. 1 'l 56, 1 1 57 und '1081, die Verkehrsbaulinie RRB Nr. 4622/1958
aufgehoben und neu festgesetzt. Der Plan liegt vom 1 5. Januar 2021 bis 14. Februar
2021 in der Gemeindeverwaltung Schwerzenbach, Abteilung Bau /Liegenschaften,
Bahnhofstrasse 16, 8603 Schwerzenbach zur Einsichtnahme auf.

Ergänzende rechtliche Hinweise:
lnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene
Grundeigentümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen lnteressen berührte Personen,
Gemeinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen
die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090
Zürich, schriftlich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift einen Antrag und dessen
Begründung enthalten muss.

Frist 30 Tage
Ablauf der Frist: 14.02,2021

Kontaktstelle:
Gemeindeverwaltu ng Schwerzenbach
Abteilung Bau / Liegenschaften
Bahnhofstrasse 1 6
8603 Schwerzenbach
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Gegen diesen Besehh-lss ist bis he,-rte

beim Baurekursgericht t<ein Rechts-
mittel eingelegt worden.
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